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Pünktlich zum Schulstart:Sanierte Klassenzimmer der Grundschule Ellwangen sind nun im Einsatz! Seit kurzem sind Kindergärten und Grundschulen wieder geöffnet. Die geltenden 
Corona-Vorschriften ermöglichen einen Präsenzunterricht - natürlich nur, wenn die 
notwendigen Abstände und die vorgeschriebenen Gruppengrößen eigehalten wer-
den können. Dazu fehlte im Marienheim Ellwangen, welche während der Sanierung 
der Grundschule als Übergangslösung dient, jedoch ein Klassenzimmer. 
  
Deshalb entschied man sich, in kürzester Zeit zwei bereits sanierte Räume der Grund-
schule Ellwangen mit Tafel, Möbel und Material auszustatten, sodass pünktlich zum 
Beginn des Präsenzunterrichts dieses schöne, große und helle Klassenzimmer zu-
sätzlich genutzt werden kann. Auch wenn noch nicht alle Räume bezugsfertig sind, 
leistet die fast fertiggestellte Grundschule Ellwangen bereits gute Dienste. 
  
„Schön, dass wir mit dem Baufortschritt nun bereits soweit sind, dass wir so schnell 
den zusätzlichen Platz für unsere Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stellen 
können“, freut sich Bürgermeisterin Irene Brauchle. Dank dem fleißigen Lehrerteam 
mit Schulleiterin Gudrun Scharneck, unserem Bauamt und Bauhof, kann trotz Corona 
ein Präsenzunterricht unter Einhaltung aller Vorgaben bestens stattfinden. 
  
Auch Schulleiterin Gudrun Scharneck freut sich über diese Lösung: „Wir sind so dank-
bar, dass wir mit dem Wechselunterricht im neuen Schulhaus beginnen können. 
Die Räumlichkeiten sind hell, freundlich gestaltet und bieten ausreichend Platz. Die 
Kinder und das Kollegium sind begeistert und haben sich auf Anhieb in ihren Klas-
senzimmern wohl gefühlt. Ein echter Lichtblick in diesen Zeiten der Entbehrung.“ 

  
Bis alle Räume bezugsfertig sind, dauert es noch ein bisschen. Aber eine kleine „Kostprobe“, wie es sich in den frisch sanierten Räumen 

lernt und lehrt, können die Kinder und LehrerInnen bereits erfahren. 

Schülern und Lehrern gefallen die großen, hellen Räume. Abstand halten ist hier kein Problem

Corona - Testmöglichkeit im Foyer der Sport-

halle Rot an der Rot 
Erstmals am Samstag, 27. März von 9-12 Uhr  

Die Bereitschaft des DRK Rot-Tannheim unterstützt die Gemeinden 

Tannheim und Rot an der Rot bei der Einrichtung einer Schnell-

test-Station in Rot. 
Die erste Testung findet statt am: 

• Samstag, 27. März, von 9-12 Uhr  

• im Foyer der Sporthalle Rot: 

Abt-Hermann-Vogler Straße 8, 88430 Rot an der Rot 

Ausreichend Parkplätze stehen bei der Festhalle Rot zur Verfügung 

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden Tannheim und Rot an 

der Rot können an dem genannten Termin einen kostenlosen 

Schnelltest durchführen lassen. 

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:  

•  Wer sich krank fühlt oder bereits Symptome aufweist, darf 

bei dieser Aktion nicht getestet werden! 

  Wir bitten Sie, in diesem Fall Kontakt mit ihrem Hausarzt 

aufzunehmen. • Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

•  Das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes ist ver-

pflichtend. •  Halten Sie zu jeder Zeit einen Abstand von mind. 1,5 m zu an-

deren Personen ein. 
• Planen Sie Wartezeit ein: 

  Nach dem Test ist ein Aufenthalt von ca. 20 Minuten erforder-

lich. In dieser Zeit sollten keine Erledigungen oder Spaziergänge 

gemacht werden. Wir möchten dadurch vermeiden, dass eine 

evtl. infizierte Person bis zum Testergebnis andere Menschen, 

z. B. beim Einkaufen, anstecken würde. 

• Ziehen Sie sich der Witterung entsprechend an: 

  Die Wartezeit bis zum Testergebnis 

wird im geschützten Außenbereich 

verbracht, um eine Ansteckung zu 

vermeiden. Auch vor der Testung 

könnte es bei großer Nachfrage zu 

etwas Wartezeit kommen. 

•  Bringen Sie ein Ausweisdokument 

mit:   Für das Land benötigen wir eine Na-

mensliste zur Verrechnung der zur Verfügung gestellten Tests. 

Daher werden wir Namen, Anschrift und Telefonnummer er-

fragen. •  Vor Ort bekommen Sie direkt das Ergebnis Ihres Tests schriftlich 

mitgeteilt. Neben den Impfungen sind die Tests aus unserer Sicht ein wich-

tiger Baustein zur Pandemie-Eindämmung. Schützen Sie sich, 

Ihre Angehörigen und auch andere Menschen dadurch, dass Sie 

sich regelmäßig testen lassen. Nicht jeder Infizierte hat (typische) 

Symptome, und vielleicht steckt man so unbewusst andere an, 

ohne es selbst zu ahnen. 
Daher unsere Bitte: lassen Sie sich testen – bei uns oder bei 

anderen Teststellen. 
Kommen Sie gerne am genannten Termin vorbei. Ein Test ist viel-

leicht einen kurzen Augenblick etwas unangenehm, aber er gibt 

Ihnen Sicherheit und ein gutes Gefühl im Umgang mit Anderen. 

Es ist geplant, diese Testaktion an den Samstagen (nicht Feier-

tage) fortzusetzen, sofern Interesse besteht. Wir informieren Sie 

regelmäßig im Mitteilungsblatt über die weiteren Termine. Bitte 

achten Sie darauf. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung Tann-

heim oder Rot an der Rot.
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Die Gemeinde bewegt sich!  

Der Virtuelle Lauf des Vereins „run circle swim“ über 5 km und 10 km endete am 19.03. mit über 160 gemeldeten Zeiten. Ausführliche 

Ergebnisse und die Gewinner der Verlosung finden sich im Innenteil. 

Einwilligungserklärung: Für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten 
haben wir alle technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen, um ein hohes 
Schutzniveau zu schaffen. Wir halten uns dabei strikt an die Datenschutzgesetze und die 
sonstigen datenschutzrelevanten Vorschriften. Ihre Daten werden ausschließlich über si-
chere Kommunikationswege an die zuständige Stelle übergeben. Zur Bearbeitung Ihres 
Anliegens werden personenbezogene Daten von Ihnen erhoben, wie z.B. Name, Anschrift, 
Kontaktdaten sowie die notwendigen Angaben zur Bearbeitung. Die Verwendung oder Wei-
tergabe Ihrer Daten an unbeteiligte Dritte wird ausgeschlossen. In dem Fall eines gebühren-
pflichtigen Vorgangs übermitteln wir zur Abwicklung der Bezahlung Ihre bezahlrelevanten 
Daten an den ePayment-Provider. Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich einverstanden.

Es gelten die auf der Rückseite abgedruckten AGB über den Vertrieb von Amts- und 
Mitteilungsblättern der Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG.

IBAN

Kontoinhaber (falls abweichend vom Abonnenten)

Ort, Datum, Unterschrift

DE

Liebe zukünftige Leserinnen und Leser,

das unten aufgeführte SEPA-Lastschriftmandat 
wurde entwickelt, um Ihnen noch mehr Sicherheit 
zu geben. Für Sie ist es bequem und praktisch, wenn 
Ihr Jahresabonnement automatisch abgebucht wird.

SEPA-Lastschriftmandat: Wir ermächtigen die Druck + Verlag Wagner 
GmbH & Co. KG, Zahlungen von unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Über die Einreichung der Lastschriften wird 
die Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG uns rechtzeitig – mindestens jedoch 5 Tage – vor 
Belastung informieren (Prenotifikation). Hinweis: Innerhalb von acht Wochen, beginnend 
mit dem Belastungsdatum, kann die Erstattung des belasteten Betrages verlangt werden. Es 
gelten dabei die mit unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG | Max-Planck-Straße 14 | 70806 Kornwestheim | 07154 8222-20 | abo@duv-wagner.de

Abonnent (Bitte am PC oder in DRUCKSCHRIFT ausfüllen)

Vor- und Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon/E-Mail für Rückfragen

Ort, Datum, Unterschrift

Oder online unter: 

www.duv-wagner
.de/abonnieren

https://www.duv-wagner.de/abo


AGB

Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG | Max-Planck-Straße 14 | 70806 Kornwestheim | 07154 8222-20 | abo@duv-wagner.de

AGB über den Vertrieb von Amts- und Mitteilungsblätter Wagner Verlag 
Stand Juni 2022

  1.  Gegenstand der vorliegenden AGB ist der Vertrag über den regelmäßigen Bezug der Print- und Onlineausgaben folgender Amts- 
und Mitteilungsblätter: Achstetten, Ailingen, Amtzell, Baienfurt, Baindt, Bergatreute, Bitz, Bodnegg, Bad Buchau, Dettingen, 
Deuchelried, Dotternhausen, Eggingen, Eriskirch, Erolzheim, Fellbach-Oeffingen, Fischbach, Fronreute, Grünkraut, Gutenzell-Hür-
bel, Hoheneck, Hochdorf, Immenstaad, Kirchberg, Langenenslingen, Albstadt-Laufen, Leupolz-Karsee, Albstadt-Margrethausen, 
Markdorf, Meckenbeuren, Neidlingen, Neukirch, Neuravensburg, Niederwangen, Oberstadion, Oberteuringen, Ochsenhausen, Alb-
stadt-Onstmettingen, Remseck-Pattonville, Pflugfelden, Pfeffingen, Pfullendorf, Rot an der Rot, Schlier, Schomburg, Schwendi, 
Sigmaringen, Tannheim, Ummendorf, Unlingen, Vogt, Waldburg, Warthausen, Wolfegg und Wolpertshausen. Der Vertragsschluss 
erfolgt durch Bestellung des Abonnenten (Auftraggeber) und Annahme durch Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG; Max-
Planck-Straße 14, 70806 Kornwestheim, durch schriftliche Bestätigung oder durch Beginn der Zustellung.

  2.  Die Onlineausgabe wird spätestens am jeweiligen Erscheinungstag als PDF-Datei an die uns mitgeteilte E-Mailadresse gesendet. 
Der Leser ist nicht befugt, die PDF-Datei an Dritte weiterzuleiten oder zu vervielfältigen.

  3.  Die Höhe des Bezugspreises richtet sich nach der zum jeweiligen Liefertermin gültigen Preisliste des Verlages. Der Bezugspreis 
enthält die anfallenden Zustellkosten sowie die gesetzliche Mehrwertsteuer. Der Verlag behält sich eine Anpassung der Bezugs-
preise an die wirtschaftlichen Entwicklungen vor. Bezugspreisänderungen werden in dem jeweiligen Blatt bekanntgegeben, eine 
Einzelbenachrichtigung erfolgt nicht. Bei Zahlungsverzug behält sich der Verlag vor, die Zustellung einzustellen.

  4.  Erstmalige Zahlungen per SEPA-Lastschrift werden dem Abonnenten einmalig 5 Tage vor Belastung angezeigt (Voranzeige bzw. 
Prenotifikation). Der Bezugspreis wird jeweils am achten Werktag des abzurechnenden Zeitraumes belastet. Im Falle individueller 
Erhöhungen oder Verminderungen des zu belastenden Betrages aufgrund folgender Ursachen erfolgt keine Voranzeige über den 
geänderten Abrechnungsbetrag:

 a)  Bezugsunterbrechungen des Abonnements führen zu keiner Reduzierung des Abrechnungsbetrages nach Maßgabe des Punktes 
7 dieser AGB.

 b)  Individuell veranlasste einmalige Belastungen oder Gutschriften, beispielsweise Preiserstattung bei Lieferausfällen, führen zu 
den jeweils individuell vereinbarten Erhöhungen bzw. Reduzierungen des Abrechnungsbetrages, ohne dass dem Kunden diese 
Veränderung des Abbuchungsbetrages über eine Prenotifikation angezeigt werden muss. Der Verlag behält sich vor, Rücklast-
schrift-Gebühren, die aus vom Kunden zu vertretenden Gründen erhoben werden, an diesen weiter zu berechnen.

  5.  Das Abonnement kann mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden. Abo-Kündigungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform und sind an Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG; Max-Planck-Straße 14, 70806 Kornwestheim, 

 abo@www.duv-wagner.de zu richten. Zusteller sind zur Entgegennahme von Abbestellungen nicht befugt.

  6.  Prospekte sind Bestandteile der Blätter und können aus technischen Gründen in Einzelfällen nicht weggelassen werden.

  7.  Abonnementveränderungen (Reise, Umzug) können nur pünktlich bearbeitet werden, wenn sie spätestens sechs Tage vorher beim 
Verlag vorliegen.

  8.  Bei einer Unterbrechung des Abonnements wird das anteilige Bezugsgeld nicht gutgeschrieben.

  9.  Anderslautende, auch mündliche oder schriftliche Vereinbarungen mit Beauftragten und/oder Erfüllungsgehilfen des Verlages 
haben keine Gültigkeit.

10.  Für Nichtlieferung, verspätete Lieferung oder Sachschäden im Zuge der Auslieferung der Printausgabe und Onlineausgabe der 
in Ziff. 1 genannten Blätter haftet der Verlag nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Der Verlag haftet nicht für das jeweilige 
Nichterscheinen der Print-/Onlineausgabe der in Ziff. 1 genannten Blätter infolge höherer Gewalt, durch Störung des Arbeitsfrie-
dens sowie im Falle einer Betriebsunterbrechung bzw. eines Systemausfalles, Ausfällen in Kommunikationsnetzen oder Gateways 
anderer Betreiber und allgemeine technische Störungen. Für im Ausland verspätet oder nicht eintreffende Exemplare der in Ziff. 
1 genannten Blätter kann kein Ersatz geleistet werden. Die Haftung des Verlags für Schäden des Kunden durch vorsätzliches oder 
grob fahrlässiges Verhalten des Verlags, für Personenschäden und Schäden nach dem Produkthaftungsgesetz ist nach Maßgabe 
der gesetzlichen Bestimmungen unbeschränkt. Dies gilt auch für Schäden, die durch Erfüllungsgehilfen des Verlags verursacht 
werden.

11. Gesetzlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesen AGB ist der Wohnsitz des Lesers.

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand für ein evtl. Mahnverfahren ist der Sitz des Verlages.

13. Die Datenschutzhinweise für den Abobezug finden Sie hier. Datenschutz

https://www.duv-wagner.de/datenschutz
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